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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8

BauG Vlbg 2001 §26 Abs1

BauG Vlbg 2001 §7

BauG Vlbg 2001 §7 Abs1 litg

BauRallg

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ro 2022/06/0010

Rechtssatz

Bei Anträgen auf Bewilligung von Änderungen des Bauwerks im Hinblick auf die Notwendigkeit der Erteilung einer

Abstandsnachsicht ist zu prüfen, ob sich die Änderungen auf die vom Gesetz geschützten Nachbarinteressen

auswirken oder nicht (vgl. VwGH 17.11.1994, 93/06/0246 zu § 6 Abs. 9 Vlbg BauG 1972, mwN). Eine neuerliche Erteilung

einer Abstandsnachsicht ist dann und soweit erforderlich, als sich die Änderung auf die subjektiven Rechte der

Nachbarn auswirken kann (vgl. VwGH 14.9.1995, 93/06/0021, zur insoweit vergleichbaren Rechtslage in Salzburg, unter

Verweis auf Rechtsprechung zu § 6 Abs. 9 Vlbg BauG, LGBl. 39/1972).Bei Anträgen auf Bewilligung von Änderungen des

Bauwerks im Hinblick auf die Notwendigkeit der Erteilung einer Abstandsnachsicht ist zu prüfen, ob sich die

Änderungen auf die vom Gesetz geschützten Nachbarinteressen auswirken oder nicht vergleiche VwGH 17.11.1994,

93/06/0246 zu Paragraph 6, Absatz 9, Vlbg BauG 1972, mwN). Eine neuerliche Erteilung einer Abstandsnachsicht ist

dann und soweit erforderlich, als sich die Änderung auf die subjektiven Rechte der Nachbarn auswirken kann

vergleiche VwGH 14.9.1995, 93/06/0021, zur insoweit vergleichbaren Rechtslage in Salzburg, unter Verweis auf

Rechtsprechung zu Paragraph 6, Absatz 9, Vlbg BauG, Landesgesetzblatt 39 aus 1972,).
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